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Kirchen hat dieses Erklärungsmodell 
über Jahrhunderte Vorrang gehabt und 
den Fürsorgegedanken beför dert, der 
– und das darf man bei aller Kritik 
am Fürsorgegedanken nie vergessen 
– Menschen mit Behinderung vor Ver-
elendung und Vereinsamung bewahrt 
hat. Dieses medizinische Modell von 
Behinderung hat aber auch zur Folge 
gehabt, dass man jeweils an den De-
fiziten behinderter Menschen entlang 
Sonderwelten geschaffen hat, in denen 
alles so ausgerichtet und eingerichtet 
war, dass Menschen mit Behinderung 
zurechtkommen. Bereits im Wort der 
Deutschen Bischöfe aus dem Jahr 2003 
klingt eine Kritik an solch einer – auch 
kirchlich gängigen – Sonderpraxis an, 
wenn es dort heißt: »Zur Förderung 
und Erhaltung von Lebensqualität 
der behinderten Menschen sind me-
dizinische, heilpädagogische oder 
betreuende Maßnahmen, technische 
Hilfsmittel, integrative Kindergärten, 
Förderzentren oder Förderschulen, 
Werkstätten für Menschen mit Behin-
derungen und vieles mehr unverzicht-
bar. Diese Unterstützungshilfen aber 
dürfen nicht dazu führen, im behin-
derten Menschen nur noch einen Men-
schen mit Defekten und Defiziten zu 
sehen. Sonst gewinnt die für die Mehr-
heit gewohnte Weise des Menschseins 
unmerklich die Bedeutung einer Norm 
für wahrhaft menschliches Leben: So 
muss ein Mensch ausgestattet sein, 
will er ein ›vollgültiger‹, ein ›ganzer‹ 
Mensch sein. Ist er es nicht, fehlen 
seinem Leben entscheidende Quali-
täten, sodass es faktisch minderwertig 
scheint. Damit aber wird das Leben 
der Menschen mit Behinderungen au-
tomatisch abgewertet.«1

Denkmodelle  
von Behinderung

Lange Zeit wurde Behinderung im Rah-
men des sogenannten me di zinischen 
Modells von Behinderung als Defizit 
definiert. Der kör per li che, gei stige oder 
psy ch ische Zustand eines Menschen 
wird als Abweichung von der Norm 
und als negative per sönliche Eigen-
schaft betrachtet. Demzu folge ist ein 
Mensch mit Be  hinderung ein Mängel-
wesen. Krankheit und Be hin der ung 
werden innerhalb des me di zi nischen 
Modells gleich ge setzt. Gesundheit 
wird ideali siert, Krankheit und Behin-
der ung wer den als Aus  nahme zustand 
betrachtet. Die umge bende Umwelt 
wird dement sprechend an der Norm 
einer Per son ohne Be   hin derung ausge-
richtet, die laufen, sehen, hören, lesen 
und Gelesenes ver stehen kann. Wer 
sich mit Hilfsmitteln fortbewegt, in 
Gebärdensprache kommuniziert, mit 
seinen Fingern liest und sich in ein-
facher Sprache oder mit dem Tastsinn 
verständigt, hat in der Sichtweise des 
me di zi nischen Modells ein individu-
elles Pro blem, das als be   dau  erliche 
Fol ge der Be hin der ung gesehen wird. 
Im Rahmen dieses Defizitmodells 
von Behinderung bleiben Men schen 
mit Be hinderung in vielen Bereichen 
des Le bens von der Fürsorge, dem 
Wohl wollen und dem Ver ständ nis 
von Menschen ohne Behinderung 
abhängig. Innerhalb beider großen 
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Erwachsenenbildung kann Teil der 
lebensfördernden Angebote für 
Menschen mit Behinderung sein. 
Selbstbestimmung und Teilhabe sind 
dabei zwar das Leitmotiv, doch sollte 
der alte Gedanke der Fürsorge nicht 
ganz über Bord geworfen werden. 

Wir leben in einem Land mit einem 
hoch differenzierten Bildungsangebot 
und hoch spezialisierten Lehrenden. Es 
gibt Spezialistinnen und Spezialisten, 
die sich im Feld der Heil- und Son-
derpädagogik auskennen und besser 
als die allgemeinen Schulpädagogen/ 
-innen und die Erwachsenenbildner/ 
-innen wissen, wie man Inhalte an den 
Mann bzw. die Frau mit einer Behin-
derung bringt. Diese Arbeitsteilung, 
die wir im weiteren Verlauf dieses 
Artikels kritisch hinterfragen, war zu 
ihrer Zeit ein immenser Fortschritt, 
traute man doch erstens Menschen 
mit Behinderung Bildbarkeit zu und 
erkannte man darüber hinaus an, 
dass den besonderen Bedürfnissen 
von Menschen mit Behinderungen 
auch besondere Rahmenbedingungen 
korrespondieren. Aber diese besonde-
ren Rahmenbedingungen wurden aus-
nahmslos in separierten Sonderwelten 
eingerichtet. Welche Sichtweise von 
Behinderung lag dieser Separierung 
zugrunde?
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Das soziale Erklärungsmodell von Be-
hinderung geht im Gegensatz zum 
me dizinischen davon aus, dass Ein-
schränk ungen und Probleme von 
Men schen mit Behinderung nicht 
aus schließ lich, aber in erst er Linie 
durch die Ge sellschaft hervorgeru-
fen werden und durch Veränderung 
der ge sell schaft lich en Be dingungen 
weit  gehend gelöst werden können. 
Behinderung wird hier ge rade nicht 
als in dividu el les Schicksal gesehen, 
son dern als eine Ansammlung von 
Ge geben hei ten betrachtet, die durch 
ge sell schaft liche Strukturen hervor-
gerufen wer den. Zur Über win dung 
der Schwierig kei ten, denen Menschen 
mit Behinderung begegnen, ist im 
Rahmen dieser Sichtweise politi sch   es 
Handeln er forderlich. Das Einfordern 
einer barrierefreien Umwelt wird als 
Bürgerrecht verstanden. Die Gesell-
schaft ins ge samt wird aufgefordert, 
ihre Be dingungen so zu verändern, 
dass Men schen mit Behin der ung die 
Teilhabe am gesell schaft lichen Leben 
mög lich ist. Auf po li  tischer Ebene führt 
diese Sicht wei se dazu, dass die Be-
nachteiligung von Men schen mit Be-
hin derung als Men schen rechts thema 
betrachtet wird. Die UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung basiert auf diesem so-
zialen Modell von Be hin  derung. 

Die UN-Konvention 
über die Rechte 
von Menschen mit 
Behinderung

In der UN-Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderung 
(Behindertenrechtskonvention) geht 
es darum, Menschen mit Behinde-
rungen dieselben Menschen- und 
Bürgerrechte zukommen zu lassen, 
die nicht behinderten Menschen zu-
erkannt werden: »Der behinderte 
Mensch soll selbst entscheiden und 
auswählen können, wie er seinen 
Lebensalltag in unterschiedlichen Le-
bensphasen gestaltet. Und er soll das 
Recht und die Möglichkeit haben, von 
Anfang an mitten in der Gesellschaft 
zu leben, beschult zu werden, zu 
wohnen, zu arbeiten, seine Freizeit zu 
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gestalten usw. Jede Form der Institu-
tionalisierung oder Sonderbehandlung 
wird abgelehnt, es sei denn, sie wird 
vom behinderten Menschen ausdrück-
lich gewünscht.«2 So geht es auch im 
Artikel 24, dem Bildungsartikel, da-
rum, dass das Recht auf Bildung ohne 
Diskriminierung und auf der Grundla-
ge der Chancengleichheit verwirklicht 
wird. Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, ein integratives, lebenslanges 
Bildungssystem auf allen Ebenen zu 
gewährleisten. Nur so ist es möglich, 
dass Menschen mit Behinderungen 
ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen 
und ihre Kreativität sowie ihre geis-
tigen und körperlichen Fähigkeiten 
voll zur Entfaltung bringen können. Zu 
den dazu erforderlichen Maßnahmen 
gehören u.a. das Erleichtern des Er-
lernens von Brailleschrift, alternativer 
Schrift, ergänzenden und alternativen 
Formen, Mitteln und Formaten der 
Kommunikation, der Erwerb von Ori-
entierungs- und Mobilitätsfertigkeiten 
sowie die Unterstützung durch andere 
Menschen mit Behinderungen und 
das Mentoring. 
Die Kirchen müssen sich im Nach-
gang und in der Umsetzung der 
UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen darauf 
einstellen, dass es mehr gemeinsame 
Beschulung von Kin dern mit und ohne 
Behinderung geben wird, mit allen 
Folgewirkungen für die Ausbildung 

von Religionslehrerinnen und Reli-
gionslehrern, für die Ausgestaltung 
von Schulen in kirch licher Träger-
schaft und für die Organisation und 
Durch führung von Kommunion- und 
Firm kate chese haben wird, die künftig 
weniger in Förderschulen stattfinden 
werden. Aber auch das am lebens-
langen Lernen orientierte Feld der 
kirchlichen Erwachsenenbildung wird 
sich darauf einzustellen haben, dass 
Menschen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam Neues lernen wollen. Wie 
nun soll dieser Prozess der Umorga-
nisation von Schule und Bildungsein-
richtungen und -ange bo ten or ga nisiert 
werden?

Leitbegriff 
Selbstbestimmung  

Menschen mit Behinderung haben 
den Begriff der Selbstbestimmung 
zum Leitbegriff erkor en. Es ist ein Leit-
begriff, der mit der jahrhun derte lang 
währenden Fremdbestimmung, die 
Men schen mit den unter schied lichen 
Behinderungen erleiden mussten, kor-
respondiert. Und viel zu lange haben 
die Kirchen selbst der Fremdbestim-
mung mit einem verbrämten Ver ständ-
nis von Fürsorge scheinbar den Man-
tel der Näch sten liebe umgelegt. Dass 
es sich hierbei – nicht immer aber in 
vielen Fällen – um klassische Formen 
des Helfer syn droms gehandelt hat, hat 
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die Emanzipation der Sozialen Arbeit 
aus der Bevormundung der Kirchen 
heraus und damit verbunden die Pro-
fessionalisierung der Sozialen Arbeit 
längst ans Tageslicht gebracht. Aber 
so wie mit der Emanzipation der So-
zialen Arbeit aus der Bevor mundung 
der Kirchen zum Teil das Kind mit dem 
Bade ausgekippt wurde, so muss man 
auch bei der Ersetzung des Begriffs 
der Fürsorge bzw. der Fremdbestim-
mung durch den der Selbstbestim-
mung Verständ nis und Vorsicht zu-
gleich walten lassen. So wie Fürsorge 
in Fremdbestimmung münden kann, 
wenn sie nicht in Zusammenhang mit 
Selbstbestimmung gedacht wird, so 
kann umgekehrt Selbstbestimmung, 
die sich jeglichen Fürsorgegedankens 
entledigt hat, zu Vereinsamung und 
Verwahrlosung führen. Hier ist Vor-
sicht geboten, denn der Inhalt der UN-
Konvention wird pervertiert, wenn 
bspw. aus Spargründen, besondere 
Fördermöglichkeiten gestrichen wer-
den, die die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen verbessern oder 
ermöglichen würden. 
Verdeutlichen kann man sich den 
Zusammenhang von Fürsorge und 
Selbstbestimmung gut mithilfe des 
Instrumentes des soge nann t en Wer-
tequadrats. Norbert Schwarte weist 
darauf hin, dass Aus gangs  punkt des 
Wertequadrats »die aus alltäglichen 
Erfahr ung en abzuleitende Überlegung 
ist, dass Werte nicht isoliert durch 
ein sei ti ge Steigerung, sondern nur in 
der Spannung zu einem positiven Ge-
gen wert konstruktiv wirksam werden. 
Ohne diese Balance stellt sich die Stei-
ger ung als entwertete Übertreibung 
dar. So wie [also] Sparsamkeit zu Geiz 
ver kommt, wenn sie nicht zu dem 
positivem Gegenwert Groß züg ig keit 
in eine dynamische Balance gebracht 
wird, und Groß zügig keit ohne Spar-
samkeit zu Verschwendung, führt die 
einseitige Ausrichtung der Hil fen für 
Menschen mit Behinderung auf Selbst-
be stim mung zur Ver nach lässigung 
und Ver wahr losung, wenn der (nur 
scheinbar) über holte Ge genwert Für-
sorge nicht zur Selbstbe stim mung in 
eine pro duk tive Span nung gebracht 
wird, während Fürsorge in ein seitiger 

Betonung und Über treibung Bevor-
mundung und Fremdbe stimmung 
hervorbringt. Die Pa role ›Selbst be-
stimmung statt Fürsorge‹ ist also auf 
dem Erfahr ungs hin tergrund des tra-
dierten Hilfesystems für Menschen mit 
Be hin der ung ver ständlich, zielführend 
ist sie indes nicht, eher leistet sie im 
Sinne ei ner Überkompensation dem 
Wechsel von der Entwertungs vari an te 
Be vor   mundung zur Entwertungsvari-
ante Vernach läs sigung Vor schub.«3  
Es geht also nicht darum, Fürsor-
ge aus dem Handlungsrepertoire der 
Kirche zu streichen, vielmehr wird 
sie als Assistenz zur selbstbestimmter 
Teilhabe nach wie vor eine wichtige 
Rolle spielen, »gerade in unseren im-
mer mehr an der Marktwirtschaft, der 
Effektivität und Verwertbarkeit orien-
tierten Zeiten. Fürsorge füreinander, 
ein Sichkümmern unabhängig von 
jeglicher Verwertbarkeit stellt einen 
wichtigen und zentralen Wert in einer 
menschlichen Gesellschaft dar […]«4 

Lebenslanges Lernen 
und lebensfördernde 
Pastoral

Die Teilhabe und die Einbeziehung 
von Menschen mit Behinderungen 
glaubhaft umzusetzen und zu ermög-
lichen, dazu haben die deutschen 
Bischöfe bereits im Jahr 2003 alle 
kirchlichen Verbände, Gremien, Räte, 
Gruppen und Initiativen aufgerufen5. 
Es geht den Bischöfen um eine lebens-
fördernde Pastoral. Diese wird »rück-
sichtsvoll und erfinderisch sein in 
den Formen der Integration. Behutsam 
wird sie bei der Taufe eines behinder-
ten Kindes Ängste und Sorgen ebenso 
wie den Willen zum Zusammenhalt 
und die Freude am Kind in das Taufge-
spräch und in die Feier hineinnehmen. 
Sie wird beispielsweise die Möglich-
keiten eines integrativen Kindergar-
tens und der Öffnung von Katechese 
und Gemeindegruppen, von Erstkom-
munion und Firmung ermöglichen 
und Aufnahme unter die Ministranten, 
gemeindliche Angebote eines Urlaubs 
von der Pflege, regelmäßige Fürbitten 
und Segensfeiern anbieten.  Sie wird 
bestehende Vorurteile in den Kirchen-

gemeinden abbauen helfen und wenn 
nötig Kontakte vermitteln. Vor allem 
wird sie Betroffenen und den Familien 
die Treue halten. Einmalige Aktionen 
genügen nicht.«6

Lebensfördernd wird ein Angebot des 
lebenslangen Lernens, wie es Einrich-
tungen der kirchlichen Erwachsenen-
bildung anbieten, dann, wenn sich die 
kirchliche Erwachsenenbildung die 
Forderungen eines Großen Kongresses 
der Bundesvereinigung Lebenshilfe 
zum Thema Erwachsenenbildung für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
aus dem Jahr 2007 in Köln zu Herzen 
nimmt. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer formulieren zum Abschluss: 
Wir sind uns sicher: Lernen ist wich-
tig für das ganze Leben! Für alle 
Menschen! Alle Menschen können 
zusammen lernen – Menschen mit 
und ohne Behinderung! Wenn sich 
jede und jeder weiterbilden kann, 
dann wird unsere Gesellschaft für alle 
Menschen besser!
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